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AUSBILDUNG

1. Für die Ausbil‐
dung zur Lehrtä‐
tigkeit im Kinder‐
garten wird von
der Pädagogi‐
schen Hochschu‐
le Zürich zukünf‐
tig nur noch der
Studiengang
«Kindergarten-
Unterstufe
(KUst)» angebo‐
ten. Auf den se‐
paraten Studien‐
gang für den Kin‐
dergarten wird
verzichtet.

Sind Sie mit die‐
ser Änderung des
Gesetzes über
die Pädagogische
Hochschule
(PHG)
einverstanden? ja

Bemerkungen zu Der VSLZH befürwortet, dass die PHZH in Zu‐



dieser Frage: kunft nur noch den KUST Studiengang anbie‐
tet. Der Ausbildungsgang entspricht dem Um‐
fang des Zyklus 1. Ein Schwerpunkt der Aus‐
bildung muss aber zwingend auf die Pädago‐
gik des jungen Kindes und das Spiel als Lern‐
form im Zyklus 1 gelegt werden.

 

LOHN

2. Künftig sollen
alle ausgebilde‐
ten Lehrpersonen
des Kindergar‐
tens mit dem Ab‐
schluss des Stu‐
diengangs «Kin‐
dergarten-Unter‐
stufe (KUst)» in
der Lohnkatego‐
rie III eingereiht
werden.

Sind Sie mit die‐
ser Änderung der
Lehrpersonal‐
verordnung
(LPVO)
einverstanden? nein

Bemerkungen zu
dieser Frage:

Alle Lehrpersonen, die in der Kindergartenstu‐
fe unterrichten, müssen neu in die Lohnkate‐
gie III eingeteilt werden. Die Einreihung erfolgt
aufgrund der Unterrichtstätigkeit, folglich der
Funktion. Auf den anderen Schulstufen gilt
auch der Funktionslohn Fachlehrpersonen
Handarbeit/Werken und LP mit TTG Ausbil‐
dung, alt- und neurechtlich ausgebildetet Se‐
kundarlehrpersonen. Gleicher Lohn für gleiche
Arbeit/Funktion gilt auf allen Stufen.



Die LPVO muss dementsprechend angepasst
werden.

 

WEITERE ÄNDERUNGEN

3. Bemerkungen
zu den weiteren
Änderungen im
Gesetz über die
Pädagogische
Hochschule

Der VSLZH unterstützt! dass Lehrpersonen
Kindergarten an der PHZH künftig nur noch
mittels KUST Studiengang ausgebildet wer‐
den. So ist die Akkreditierung der PHZH durch
die EDK gesichert.

4. Bemerkungen
zu den weiteren
Änderungen in
der
Lehrpersonal‐
verordnung

Stossend an der Änderungen in der LPVO ist,
das die seminaristisch ausgebildeten Lehrper‐
sonen des Kindergartens von der Einreihung
in die Lohnkategorie III ausgenommen wären
und nur mittels einer Stufenerweiterung in die‐
se Kategorie eingereiht werden, ohne Berech‐
tigung in der Primarstufe zu unterrichten.
Diese Lehrpersonen sind im Schulfeld breiter
einsetzbar, da Zyklus 1 ausgebildet.
Einreihung der Schulleitungen:
Auch Schulleitungsfunktionen und auch Schul‐
leitungsaufgaben sollten über die ganze
Volksschule gleich entlöhnt werden, da es sich
bei der Schulleitung um eine neue Funktion,
unabhängig von der Stufe, handelt.
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